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(54) FAHRERLOSES TRANSPORTFAHRZEUG

(57) Die Erfindung betrifft ein fahrerloses Transport-
fahrzeug (1), insbesondere für den Transport von La-
dungsträgern, das einen Tragrahmen (3), ein Fahrwerk
(4) und eine Lastaufnahmeplattform (5) zur Aufnahme
eines Ladungsträgers aufweist, wobei die Lastaufnah-
meplattform (5) an dem Tragrahmen (3) angeordnet ist
und der Tragrahmen (3) und das Fahrwerk (4) in verti-
kaler Richtung unterhalb der Lastaufnahmeplattform (5)
angeordnet sind, wobei das Fahrwerk (4) eine Mittelach-
se (10) mit zwei nicht gelenkten Rädern (10a, 10b), eine
Vorderachse (11) mit mindestens einer gelenkten Rad-
einheit (11a) und eine Hinterachse (12) mit mindestens
einer gelenkten Radeinheit (12a) aufweist. Erfindungs-
gemäß sind die Mittelachse (10) und die Vorderachse

(11) des Fahrwerks (4) an einem ersten Ausleger (15)
angeordnet, der mit dem Tragrahmen (3) mittels einer
ersten Gelenkachse (G1), die eine in Fahrzeugquerrich-
tung (Q) verlaufende horizontale Schwenkachse (S1)
aufweist, gelenkig verbunden ist, und ist die Hinterachse
(12) des Fahrwerks (4) an einem zweiten Ausleger (16)
angeordnet, der mit der Mittelachse (10) oder dem ersten
Ausleger (15) mittels einer zweiten Gelenkachse (G2),
die eine in Fahrzeugquerrichtung (Q) verlaufende hori-
zontale Schwenkachse (S2) aufweist, gelenkig verbun-
den ist, wobei der zweite Ausleger (16) mittels eines Kop-
pelelements (20) mit dem Tragrahmen (3) verbunden ist,
das mit dem zweiten Ausleger (16) und mit dem Tragrah-
men (3) gelenkig verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein fahrerloses Transport-
fahrzeug, insbesondere für den Transport von Ladungs-
trägern, das einen Tragrahmen, ein Fahrwerk und eine
Lastaufnahmeplattform zur Aufnahme eines Ladungs-
trägers aufweist, wobei die Lastaufnahmeplattform an
dem Tragrahmen angeordnet ist und der Tragrahmen
und das Fahrwerk in vertikaler Richtung unterhalb der
Lastaufnahmeplattform angeordnet sind, wobei das
Fahrwerk eine Mittelachse mit zwei nicht gelenkten Rä-
dern, eine Vorderachse mit mindestens einer gelenkten
Radeinheit und eine Hinterachse mit mindestens einer
gelenkten Radeinheit aufweist.
[0002] Ein gattungsgemäßes fahrerloses Transport-
fahrzeug ist aus der DE 20 2013 004 209 U1 bekannt.
[0003] Zur Optimierung und Automatisierung des in-
nerbetrieblichen Transports werden zunehmend fahrer-
lose und somit autonome Transportfahrzeuge, soge-
nannte AGV (automated guided vehicles), für den inner-
betrieblichen Transport verwendet. Hierzu werden ver-
mehrt verschiedene Formen kompakter und flacher
selbstfahrender, als Plattformwagen ausgebildeter
Transportfahrzeuge eingesetzt, die einen Ladungsträ-
ger, beispielsweise eine Palette oder einen Rollwagen,
unterfahren und gegebenenfalls leicht anheben, um die-
sen horizontal zu verfahren und wieder abzusetzen. Die-
se fahrerlosen Transportfahrzeuge steuern und navigie-
ren sich hierbei automatisch und somit autonom.
[0004] Einsatzbereiche für derartige fahrerlose Trans-
portfahrzeuge im innerbetrieblichen Transport sind bei-
spielsweise der Transport von Paletten oder Rollwagen
vom Abstellort zu einem Kommissionierarbeitsplatz und
zurück oder von einem Kommissionierarbeitsplatz an ei-
nem Produktionsarbeitsplatz.
[0005] Je nach Aufgabe, Ladungen, Ladungsträger,
Umgebung gibt es unterschiedliche Anforderungen und
damit unterschiedliche Typen, Größen und Ausführun-
gen derartiger fahrerloser Transportfahrzeuge.
[0006] Um die an derartige fahrerlose Transportfahr-
zeuge gestellten Anforderungen hinsichtlich geringem
Manövrierraum, kompakten Außenabmessungen und
geringen Herstellkosten in einem möglichst guten Kom-
promiss zu erfüllen, sind gattungsgemäße fahrerlose
Transportfahrzeuge mit einem drei Achsen aufweisen-
den Fahrwerk bekannt, von denen die Mittelachse als
angetriebene Achse (Antriebsachse) ausgebildet ist und
die Vorderachse und die Hinterachse jeweils als eine
nicht angetriebene Achse mit lenkbaren Rädern ausge-
bildet sind. Sofern die Antriebsräder der Mittelachse un-
abhängig voneinander betrieben und gesteuert werden
können, kann durch unterschiedliche Drehzahlen
und/oder Drehrichtungen der beiden Antriebsräder der
Mittelachse eine Fahrtrichtungsänderung erzwungen
werden und das Lenken erfolgen, wobei das Transport-
fahrzeug auf der Stelle um seinen Mittelpunkt drehen
kann.
[0007] Bei gattungsgemäßen fahrerlosen Transport-

fahrzeugen mit einem drei Achsen aufweisenden Fahr-
werk ist sicherzustellen, dass die Antriebräder immer
ausreichend belastet sind, um die Antriebsmomente si-
cher auf die Fahrbahn übertragen zu können.
[0008] Hierzu ist bei einem gattungsgemäßen fahrer-
losen Transportfahrzeugen mit einem drei Achsen auf-
weisenden Fahrwerk ein Fahrwerkskonzept bekannt, bei
dem die als Antriebsachse ausgebildete Mittelachse um
einen bestimmten Betrag in vertikaler Richtung unterhalb
einer Verbindungsebene angeordnet ist, die die nicht an-
getriebene Vorderachse und die nicht angetriebene Hin-
terachse verbindet. Beim Fahren über eine ebene Fahr-
bahn trägt dann die Antriebsachse immer den größten
Teil der Gesamtlast, von den anderen beiden Achsen
(Vorderachse/Hinterachse) stützt immer jeweils nur eine
der beiden Achsen, während die andere Achse in der
Luft ist. Bei einem Lastwechsel, beispielsweise durch ei-
ne Bremsverzögerung, kann hierdurch das Transport-
fahrzeug um eine Querachse leicht kippen, bis die an-
dere Achse in Kontakt mit der Fahrbahn gelangt und sich
so die Stützlast von der einen Achse auf die andere Ach-
se verlagert. Bei einem derartigen Fahrwerkskonzept ist
jedoch nachteilig, dass das Transportfahrzeug nur für
kleine Bodenunebenheiten und geringe Rampenwinkel
der Fahrbahn geeignet ist. Zudem ergibt sich durch das
Kippen des Fahrzeugs um die Querachse eine Unstetig-
keit beim Fahren des Transportfahrzeugs. Zudem ist es
bei einem derartigen Fahrwerkskonzept erforderlich, die
Antriebsachse auf die Gesamtlast des Transportfahr-
zeugs auszulegen.
[0009] Weiterhin ist bei einem gattungsgemäßen fah-
rerlosen Transportfahrzeugen mit einem drei Achsen
aufweisenden Fahrwerk ein Fahrwerkskonzept bekannt,
bei dem ein Ausgleich der Last zwischen den drei Achsen
erfolgt, beispielsweise unter Verwendung von Federele-
menten. Bei einem derartigen Fahrwerkskonzept ist je-
doch nachteilig, dass das Fahrwerk einen komplexen
und aufwändigen Aufbau aufweist und der Lastausgleich
zwischen den drei Achsen je nach Beladungszustand
des Transportfahrzeugs unvollständig sein kann.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein fahrerloses Transportfahrzeug der ein-
gangs genannten Gattung zur Verfügung zu stellen, bei
dem die Verteilung der Last auf die drei Achsen verbes-
sert ist.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Mittelachse und die Vorderachse des
Fahrwerks an einem ersten Ausleger angeordnet sind,
der mit dem Tragrahmen mittels einer ersten Gelenkach-
se, die eine in Fahrzeugquerrichtung verlaufende hori-
zontale Schwenkachse aufweist, gelenkig verbunden ist,
und die Hinterachse des Fahrwerks an einem zweiten
Ausleger angeordnet ist, der mit der Mittelachse oder
dem ersten Ausleger mittels einer zweiten Gelenkachse,
die eine in Fahrzeugquerrichtung verlaufende horizonta-
le Schwenkachse aufweist, gelenkig verbunden ist, wo-
bei der zweite Ausleger mittels eines Koppelelements
mit dem Tragrahmen verbunden ist, das mit dem zweiten
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Ausleger und mit dem Tragrahmen gelenkig verbunden
ist.
[0012] Mit dem erfindungsgemäßen Fahrwerk wird ei-
ne Verteilung der Massenkräfte und somit eine Lastver-
teilung auf die drei Achsen erzielt, die in jedem Bela-
dungszustand des Transportfahrzeugs, auf Fahrbahnen
mit deutlichen Unebenheiten und beim Befahren von
Rampen immer definiert ist. Das mit dem erfindungsge-
mäßen Fahrwerk versehene Transportfahrzeug kann
größere Bodenunebenheiten und größere Rampenwin-
kel befahren und das Fahrwerk weist einen einfachen
Aufbau auf.
[0013] Bei dem erfindungsgemäßen Transportfahr-
zeug ist der Tragrahmen mit dem Fahrwerk verbunden
einerseits mit dem ersten Ausleger über die erste Ge-
lenkachse und andererseits mit dem um die zweite Ge-
lenkachse an der Mittelachse oder dem ersten Ausleger
verschwenbaren zweiten Ausleger über das Koppelele-
ment, das sowohl mit dem zweiten Ausleger als auch mit
dem Tragrahmen gelenkig verbunden ist. Mit dem Kop-
pelelement können auf einfache Weise Kräfte zwischen
dem Tragrahmen und dem zweiten Ausleger übertragen
werden und der beim Verschwenken des zweiten Aus-
legers um die zweite Gelenkachse, die an der um die
erste Gelenkachse verschwenkbaren Mittelachse oder
an dem um die erste Gelenkachse verschwenkbaren ers-
ten Ausleger angeordnet ist, erforderliche Längenaus-
gleich auf einfache Weise erzielt werden.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist die erste Gelenkachse in Fahr-
zeuglängsrichtung zwischen der Mittelachse und der
Vorderachse angeordnet.
[0015] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn gemäß
einer Ausgestaltungsform der Erfindung die zweite Ge-
lenkachse koaxial zu einer Drehachse der Räder der Mit-
telachse angeordnet ist. Der zweite Ausleger ist somit
um die Drehachse der Räder der Mittelachse drehbar
gelagert bzw. verschwenkbar, beispielsweise auf der
Mittelachse. Dies ermöglicht einen einfachen Aufbau. Al-
ternativ kann die zweite Gelenkachse parallel zu der
Drehachse der Räder der Mittelachse angeordnet sein
und in der Nähe der Drehachse der Räder der Mittelach-
se angeordnet sein, beispielsweise an dem ersten Aus-
leger oder an der Mittelachse.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform
der Erfindung ist das Koppelelement in Fahrzeuglängs-
richtung zwischen der Mittelachse und der Hinterachse
angeordnet.
[0017] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn gemäß
einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung die erste
Gelenkachse zwei Gelenkverbindungen umfasst, die in
Fahrzeugquerrichtung voneinander beabstandet ange-
ordnet sind. Mit zwei derartigen, koaxial zur ersten Ge-
lenkachse angeordneten Gelenkverbindungen, die in
Fahrzeugquerrichtung voneinander beabstandet ange-
ordnet sind, können an der ersten Gelenkachse nicht nur
Kräfte zwischen dem Tragrahmen und dem ersten Aus-
leger übertragen werden sondern zusätzlich auch Dreh-

momente um die Fahrzeuglängsachse des Transport-
fahrzeugs von dem Tragrahmen auf den ersten Ausleger
übertragen werden.
[0018] Hinsichtlich eines einfachen Aufbaus der ersten
Gelenkachse ergeben sich besondere Vorteile, wenn die
Gelenkverbindungen jeweils als Bolzenverbindung aus-
gebildet sind.
[0019] Die beiden Bolzenverbindungen, die die erste
Gelenkachse bilden, können dabei zwei separate Bolzen
oder einen gemeinsamen Bolzen aufweisen.
[0020] Die Bolzenverbindungen zwischen dem ersten
Ausleger des Fahrwerks und dem Tragrahmen können
gemäß einer Weiterbildung der Erfindung als übliche
Kraftmessbolzen ausgebildet sein, so dass eine relativ
genaue Messung des Beladungszustandes des Trans-
portfahrzeugs hinsichtlich Gewichtskraft und Schwer-
punktlage der aufgenommenen Last ermöglicht wird.
[0021] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind die Räder der Mittelachse jeweils in oder
an einem Radträger um die Drehachse drehbar gelagert,
wobei die Radträger an dem ersten Ausleger befestigt
sind. Die Radträger sind somit mit dem ersten Ausleger
fest verbunden, wodurch sich ein einfacher Aufbau des
Fahrwerks erzielen lässt.
[0022] Ein einfacher und kostengünstiger Aufbau für
die zweite Gelenkachse ist erzielbar, wenn gemäß einer
vorteilhaften Ausgestaltungsform der Erfindung die zwei-
te Gelenkachse mindestens einen an dem zweiten Aus-
leger angeordneten Lagerring umfasst, der auf einer
Kreisringfläche des Radträgers drehbar gelagert ist. Die
Kreisringläche kann hierbei in kostengünstiger Herstel-
lungsweise durch eine entsprechend bearbeitete Fläche
am Außenumfang des Radträgers erzeugt werden, auf
der der zweite Ausleger mit dem Lagerring drehbar ge-
lagert ist.
[0023] Vorteilhafterweise ist zwischen der Kreisringflä-
che des Radträgers und dem Lagerring ein Gleitlager
angeordnet. Mit dem Gleitlager können geringe Rei-
bungskräfte an der zweiten Gelenkachse erzielt werden.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform
der Erfindung weist das Koppelelement mindestens ei-
nen Zug-Druckstab auf, der mit dem zweiten Ausleger
mittels einer dritten Gelenkachse, die eine in Fahrzeug-
querrichtung verlaufende horizontale Schwenkachse
aufweist, und der mit dem Tragrahmen mittels einer vier-
ten Gelenkachse, die eine in Fahrzeugquerrichtung ver-
laufende horizontale Schwenkachse aufweist, gelenkig
verbunden ist. Der Tragrahmen ist somit mit dem ver-
schwenbaren zweiten Ausleger über das Koppelelement
verbunden, das mit zwei horizontalen Gelenkachsen an
dem zweiten Ausleger und an dem Tragrahmen gelenkig
angelenkt ist, so dass das Koppelement von einem ein-
fach aufgebauten Zug-Druckstab gebildet werden kann,
der nur in eine Richtung, nämlich die Längsrichtung des
Koppelelements, entsprechende Zug- bzw. Druckkräfte
überträgt.
[0025] Hinsichtlich eines einfachen Aufbaus ergeben
sich Vorteile, wenn die dritte Gelenkachse und die vierte
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Gelenkachse jeweils als Gelenkverbindung ausgebildet
ist, die als Bolzenverbindung ausgebildet ist. Eine oder
beide Bolzenverbindungen zwischen dem Koppelele-
ment und dem Tragrahmen können gemäß einer Wei-
terbildung der Erfindung als übliche Kraftmessbolzen
ausgebildet sein, so dass eine relativ genaue Messung
des Beladungszustandes des Transportfahrzeugs hin-
sichtlich Gewichtskraft und Schwerpunktlage der aufge-
nommene Last ermöglicht wird.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung weist der Tragrahmen einen in Fahr-
zeuglängsrichtung verlaufenden Längsträger auf, an
dem die erste Gelenkachse angeordnet ist und mit dem
das Koppelelement gelenkig verbunden ist. Hierdurch
kann ein einfacher und kostengünstiger Aufbau des Tra-
grahmens erzielt werden. Der Längsträger ist bevorzugt
als schlanker, biege- und torsionssteifer Längsträger
ausgebildet, so dass der Längsträger wenig Bauraum
beansprucht und das Transportfahrzeug einen kompak-
ten Aufbau mit geringen Abmessungen aufweist.
[0027] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform
der Erfindung ist der Längsträger in Fahrzeugquerrich-
tung mittig angeordnet. Der Längsträger kann hierdurch
den Bauraum zwischen den beiden Radträgern der bei-
den Räder der Mittelachse ausnutzen und zwischen den
beiden Radträgern der Räder der Mittelachse angeord-
net werden, wodurch das Transportfahrzeug kompakte
vertikale Abmessungen aufweist und somit als flachbau-
endes Transportfahrzeug ausgebildet ist, das einen zu
transportierenden Ladungsträger, beispielsweise eine
Palette oder einen Rollwagen, unterfahren kann.
[0028] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform
der Erfindung ist der Längsträger im Bereich der Vorder-
achse und im Bereich der Hinterachse verbreitert. Dies
ermöglicht es auf einfache Weise die Last des aufge-
nommenen Ladungsträgers von dem Tragrahmen sicher
aufzunehmen.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Tragrahmen im Bereich der vier Außen-
ecken des Fahrzeugs mit Abstützelementen versehen,
die zur Abstützung des Fahrzeugs auf einer Fahrbahno-
berfläche vorgesehen sind. Mit den zusätzlichen Abstüt-
zelementen kann die Kippstabilität des Transportfahr-
zeugs auf einfache Weise verbessert werden. Die an
dem Tragrahmen angeordneten und befestigten Abstüt-
zelemente sind bevorzugt derart an dem Tragrahmen
angeordnet, dass die Abstützelemente möglichst nahe
an den vier Außenecken des Transportfahrzeugs ange-
ordnet sind und einen geringen vertikalen Abstand zur
Fahrbahn aufweisen, so dass die Abstützelemente sich
so nahe über der Fahrbahn befinden wie dies ohne Stö-
rung des normalen Fahrbetriebs möglich ist. Sollte das
Transportfahrzeug im Betrieb kippen, beispielsweise in-
folge eines Fehlers, gelangt eines der Abstützelemente
in Kontakt mit der Fahrbahn und vergrößert dadurch die
Abstützbasis des Transportfahrzeugs, so dass ein wei-
teres Kippen des Transportfahrzeugs verhindert wird.
[0030] Die Lastaufnahmeplattform kann gemäß einer

Ausführungsform der Erfindung von dem Tragrahmen
gebildet sein. Eine auf die Lastaufnahmeplattform auf-
genommene Last wird somit direkt von dem Tragrahmen
aufgenommen.
[0031] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist die Lastaufnahmeplattform an dem Tra-
grahmen fest befestigt. Eine auf die Lastaufnahmeplatt-
form aufgenommene Last wird somit über eine an dem
Tragrahmen starr befestigte Lastaufnahmeplattform auf-
genommen.
[0032] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist die Lastaufnahmeplattform mittels einer
Hubvorrichtung an dem Tragrahmen in vertikaler Rich-
tung anhebbar und absenkbar angeordnet. Eine auf die
Lastaufnahmeplattform aufgenommene Last wird somit
über eine an dem Tragrahmen anhebbar und absenkbar
angeordnete Lastaufnahmeplattform aufgenommen.
Hierzu kann eine entsprechende Hubvorrichtung zwi-
schen dem Tragrahmen und der Lastaufnahmeplattform
vorgesehen sein, mit dem die Lastaufnahmeplattform
und die Last angehoben bzw. abgesenkt werden kann.
[0033] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist die Radeinheit der Vorderachse
und/oder der Hinterachse jeweils als eine nicht-angetrie-
bene und passiv gelenkte Radeinheit ausgebildet. Die
entsprechende Radeinheit an der Vorderachse bzw. an
der Hinterachse kann hierbei vorteilhafterweise durch ei-
nen Nachlauf passiv gelenkt sein.
[0034] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist die Radeinheit der Vorderachse und/oder
der Hinterachse jeweils als eine nicht-angetriebene und
aktiv gelenkte Radeinheit ausgebildet. Die entsprechen-
de Radeinheit an der Vorderachse bzw. an der Hinter-
achse kann hierbei vorteilhafterweise durch einen ent-
sprechenden Lenkantrieb aktiv gelenkt sein.
[0035] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist die Radeinheit der Vorderachse und/oder
der Hinterachse jeweils als eine angetriebene und aktiv
gelenkte Radeinheit ausgebildet. Die entsprechende
Radeinheit an der Vorderachse bzw. an der Hinterachse
kann hierbei vorteilhafterweise durch eine entsprechen-
de Antriebseinheit, beispielsweise einen elektrischen
Antriebsmotor, angetrieben sein und durch einen ent-
sprechenden Lenkantrieb aktiv gelenkt sein. In Verbin-
dung mit einer angetriebenen Mittelachse können hierbei
die Antriebskräfte auf alle Räder verteilt werden. Alter-
nativ kann die Mittelachse mit nicht angetriebenen und
nicht gelenkten Rädern versehen werden, was einen
kostengünstigen Aufbau der Mittelachse ermöglicht.
[0036] Die Radeinheit der Vorderachse und/oder der
Hinterachse ist gemäß einer vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung jeweils als Doppelrad mit zwei beab-
standet angeordneten Rädern ausgebildet. Sofern die
Radeinheit passiv gelenkt ist, können mit einem derarti-
gen Doppelrad die Drehmomente zum Lenken der Rad-
einheit vermindert werden. Zudem entsteht zwischen
den beiden Rädern des Doppelrades ein Zwischenraum,
der für den Einbau weitere Komponenten genutzt werden
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kann, beispielsweise Sensoren, Aktuatoren oder Verbin-
dungselemente.
[0037] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung weist die Vorderachse und/oder die Hin-
terachse eine in Fahrzeugquerrichtung des Transport-
fahrzeugs mittig angeordnete Radeinheit auf.
[0038] Alternativ kann die Vorderachse und/oder die
Hinterachse als Pendelachse mit zwei Radeinheiten aus-
gebildet sein, insbesondere mit zwei passiv gelenkten
Radeinheiten.
[0039] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung sind die Räder der Mittelachse als An-
triebsräder ausgebildet, die jeweils von einer Antriebs-
einheit, insbesondere einer elektrischen Antriebseinheit,
angetrieben sind, wobei die Radträger als Gehäuse der
Antriebseinheiten ausgebildet sind. Die beiden Antriebs-
räder sind bevorzugt unabhängig voneinander in der
Drehzahl ansteuerbar bzw. regelbar. Durch unterschied-
liche Drehzahlen und/oder Drehrichtungen der beiden
Antriebsräder der Mittelachse kann somit eine Fahrtrich-
tungsänderung erzwungen werden und somit das Len-
ken erfolgen. Weiterhin ist hierdurch ein Drehen des
Transportfahrzeugs auf der Stelle um seinen Mittelpunkt
möglich.
[0040] Sofern die Radeinheit der Vorderachse
und/oder der Hinterachse als eine angetriebene und aktiv
gelenkte Radeinheit ausgebildet ist, können gemäß einer
vorteilhaften Ausgestaltungsform der Erfindung die Rä-
der der Mittelachse als nicht-angetriebene Räder ausge-
bildet sein.
[0041] Das erfindungsgemäße Transportfahrzeug
weist eine Reihe von Vorteilen auf.
[0042] Das Fahrwerk und der Tragrahmen sind platz-
sparend und kostengünstig und ermöglichen eine platz-
sparende und kostengünstige Ausführung des Transort-
fahrzeugs.
[0043] Durch die gelenkige Anbindung des ersten Aus-
legers, der mit der Mittelachse und der Vorderachse ver-
sehen ist, an den Tragrahmen und die gelenkige Anbin-
dung des zweiten Auslegers, der mit der Hinterachse ver-
sehen ist, an die Mittelachse bzw. den ersten Ausleger
sowie die Verbindung des zweiten Auslegers mit dem
Tragrahmen mittels des Koppelelements wird eine sta-
tisch bestimmte Lastverteilung erzielt. Der biege- und tor-
sionssteife Tragrahmen nimmt die Nutzlast auf sowie
Verkleidungsteile und Komponenten des fahrerlosen
Transportfahrzeuges, beispielsweise eine Batterie, ei-
nen elektrischen Hubmotor einer Hubvorrichtung der
Lastaufnahmeplattform, elektronische Steuerungen zur
Ansteuerung der elektrischen Antriebseinheiten der bei-
den Antriebsräder und zur Ansteuerung des Hubmotors,
sowie Sensoren, beispielsweise Sensoren zur Umfeldü-
berwachung und/oder zur Navigation des fahrerlosen
Transportfahrzeugs. Der Tragrahmen ist über die Ge-
lenkachse und das gelenkig angelenkte Koppelelement
derart mit den beiden Auslegern und somit mit dem Fahr-
werk verbunden, dass die Reaktionskräfte auf die Ge-
wichtskraft sowie auf Antriebs- und Bremskräfte in güns-

tiger Weise auf die drei Achsen des Fahrwerks verteilt
werden. Durch die Wahl der Abstände der Gelenkachsen
zu den Achsen kann an dem Fahrwerk eine optimale
Lastverteilung konstruiert werden, die eine hohe Kipp-
stabilität in Fahrtrichtung, eine hohe Kippstabilität in
Fahrzeugquerrichtung und somit quer zur Fahrtrichtung,
günstige Belastungen der drei Achsen und Räder, güns-
tigen Bodendruck sowie ausreichende Traktion an den
Antriebsrädern zum Antreiben und Bremsen ergibt.
[0044] Insgesamt wird ein kompaktes und wendiges
fahrerloses Transportfahrzeug mit einem Fahrwerk mit
drei Achsen erzielt, bei dem die Massenkräfte auf die
drei Achsen des Fahrwerks in jedem Beladungszustand,
beim Befahren einer Fahrbahn mit deutlichen Fahr-
bahnunebenheiten und beim Befahren von Rampen im-
mer definiert ist.
[0045] Die mit dem erfindungsgemäßen Fahrwerk er-
zielte stets definierte Lastverteilung auf die drei Achsen
des Fahrwerks ermöglicht es, die Räder, Achsen, Brem-
sen, Lagerungen der Räder exakt auf die Belastungen
zu dimensionieren ohne große Zuschläge für Unsicher-
heiten in der Lastverteilung berücksichtigen zu müssen,
so dass sich eine platzsparende und kostengünstige
Ausführung des Fahrwerks erzielen lässt.
[0046] Es kann ein optimaler Kompromiss zwischen
Herstellkosten, Verschleiß, Fahrbahnbelastung, Trakti-
on, Kippsicherheit ermittelt werden und an dem Fahrwerk
konstruktiv umgesetzt werden. Bei entsprechender Aus-
legung des Fahrwerks kann auch bei in einem Notfall
einfallenden Feststellbremsen an den Antriebsrädern ei-
ne maximale Bremsverzögerung begrenzt werden, wel-
che sonst bei leichteren bis mittleren Lasten deutlich über
dem Auslegungswert läge und zur Instabilität der aufge-
nommenen Last oder des Transportfahrzeugs führen
könnte.
[0047] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand des in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Hierbei
zeigt

Figur 1 ein erfindungsgemäßes fahrerloses Trans-
portfahrzeug in einer perspektivischen Dar-
stellung,

Figur 2 das Transportfahrzeug der Figur 1 mit ange-
hobener Lastaufnahmeplattform,

Figur 3 das Transportfahrzeug der Figuren 1 und 2
ohne Verkleidungsbauteile,

Figur 4 eine perspektivische Darstellung des Tra-
grahmens und des Fahrwerks des erfindungs-
gemäßen Transportfahrzeugs,

Figur 5 eine weitere perspektivische Darstellung des
Tragrahmens und des Fahrwerks des erfin-
dungsgemäßen Transportfahrzeugs,
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Figur 6 eine Explosionsdarstellung des Tragrahmens
und des Fahrwerks des erfindungsgemäßen
Transportfahrzeugs,

Figur 7 eine Darstellung des Tragrahmens und des
Fahrwerks des erfindungsgemäßen Trans-
portfahrzeugs auf einer ebenen Fahrbahn,

Figur 8 eine Darstellung des Tragrahmens und des
Fahrwerks des erfindungsgemäßen Trans-
portfahrzeugs auf einer eine Senke aufwei-
senden Fahrbahn und

Figur 9 eine Darstellung des Tragrahmens und des
Fahrwerks des erfindungsgemäßen Trans-
portfahrzeugs auf einer eine Kuppe aufwei-
senden Fahrbahn.

[0048] In den Figuren 1 bis 3 ist ein erfindungsgemä-
ßes fahrerloses, insbesondere autonomes, Transport-
fahrzeug 1 dargestellt. Das Transportfahrzeug 1 ist für
den horizontalen Transport eines nicht näher dargestell-
ten Ladungsträgers ausgebildet, beispielsweise einer
Palette oder eines Rollwagens.
[0049] Das Transportfahrzeug 1 weist ein fahrbares
Untergestell 2, das mit einem Tragrahmen 3 und einem
Fahrwerk 4 versehen ist, und eine oberhalb des Unter-
gestells 2 angeordnete Lastaufnahmeplattform 5 zur Auf-
nahme des Ladungsträgers auf.
[0050] Das Untergestell 2 weist an dem Tragrahmen
3 angeordnete Verkleidungsbauteile 6 auf, unter denen
der Tragrahmen 3 und das Fahrwerk 4 angeordnet sind.
Die Figuren 1 und 2 zeigen das Transportfahrzeug 1 mit
den Verkleidungsbauteilen 6. In der Figur 3 sind die Ver-
kleidungsbauteile 6 nicht dargestellt.
[0051] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Lastaufnahmeplattform 5 an dem Tragrahmen 3 in ver-
tikaler Richtung anhebbar und absenkbar angeordnet.
Hierzu ist an dem Tragrahmen 3 eine in den Figuren 2
und 3 dargestellte Hubvorrichtung 7 vorgesehen, die mit
der Lastaufnahmeplattform 5 in Verbindung steht.
[0052] Der Tragrahmen 3 und das Fahrwerk 4 sind in
vertikaler Richtung unterhalb der Lastaufnahmeplattform
5 angeordnet. Das Transportfahrzeug 1 ist somit als fla-
ches und kompaktes selbstfahrendes Transportfahrzeug
ausgebildet, das ein Unterfahren des zu transportieren-
den Ladungsträgers und ein Anheben des Ladungsträ-
gers mit der Lastaufnahmeplattform 5 ermöglicht, um den
Ladungsträger horizontal zu transportieren und wieder
abzusetzen. Die Navigation und Steuerung des Trans-
portfahrzeugs 1 erfolgt automatisch oder autonom, alter-
nativ ist auch ein ferngesteuerter Betrieb des Transport-
fahrzeugs 1 möglich.
[0053] Das Fahrwerk 4 des erfindungsgemäßen
Transportfahrzeugs 1 besteht aus drei Achsen und ist
von einer Mittelachse 10 mit zwei nicht gelenkten Rädern
10a, 10b, einer Vorderachse 11 mit mindestens einer
gelenkten Radeinheit 11a und einer Hinterachse 12 mit

mindestens einer gelenkten Radeinheit 12a gebildet.
[0054] Der Aufbau des Tragrahmens 3 und des Fahr-
werks 4 wird im Folgenden anhand der Figuren 4 bis 6
näher beschrieben.
[0055] Die Mittelachse 10 und die Vorderachse 11 des
Fahrwerks 4 sind an einem ersten Ausleger 15 angeord-
net, der mit dem Tragrahmen 3 mittels einer ersten Ge-
lenkachse G1 gelenkig verbunden ist. Die erste Gelenk-
achse G1 weist eine in Fahrzeugquerrichtung Q verlau-
fende horizontale Schwenkachse S1 auf. Der erste Aus-
leger 15 ist als biege- und torsionssteifer Ausleger aus-
gebildet. Der erste Ausleger 15 erstreckt sich in Fahr-
zeuglängsrichtung L nach vorne.
[0056] Die Hinterachse 12 des Fahrwerks 4 ist an ei-
nem zweiten Ausleger 16 angeordnet. Der zweite Aus-
leger 16 ist mit der Mittelachse 10 oder dem ersten Aus-
leger 15 mittels einer zweiten Gelenkachse G2 gelenkig
verbunden. Die zweite Gelenkachse G2 weist eine in
Fahrzeugquerrichtung Q verlaufende horizontale
Schwenkachse S2 auf. Der zweite Ausleger 16 ist mittels
eines Koppelelements 20 mit dem Tragrahmen 3 ver-
bunden. Das Koppelelement 20 ist mit dem zweiten Aus-
leger 16 und mit dem Tragrahmen 3 gelenkig verbunden.
Der zweite Ausleger 16 ist als biege- und torsionssteifer
Ausleger ausgebildet. Der zweite Ausleger 16 erstreckt
sich in Fahrzeuglängsrichtung L nach hinten.
[0057] Die erste Gelenkachse G1 ist - wie in den Figu-
ren 4 bis 6 ersichtlich ist - in Fahrzeuglängsrichtung L
zwischen der Mittelachse 10 und der Vorderachse 11
angeordnet.
[0058] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist - wie
in den Figuren 4 bis 6 ersichtlich ist - die zweite Gelenk-
achse G2 koaxial zu einer Drehachse D der beiden Räder
10a, 10b der Mittelachse 11 angeordnet, so dass der
zweite Ausleger 6 um die Drehachse D der Mittelachse
10 verschwenkbar angeordnet ist.
[0059] Das Koppelelement 20 ist - wie in den Figuren
4 bis 6 ersichtlich ist - in Fahrzeuglängsrichtung L zwi-
schen der Mittelachse 10 und der Hinterachse 12 ange-
ordnet.
[0060] Der Tragrahmen 3 ist somit mit dem Fahrwerk
4 verbunden erstens mit dem ersten, festen Ausleger 15
durch die erste Gelenkverbindung G1 und zweitens mit
dem zweiten, verschwenkbaren Ausleger 16 durch das
Koppelelement 20.
[0061] Die beiden Räder 10a, 10b der Mittelachse 10
sind im dargestellten Ausführungsbeispiel - wie in den
Figuren 4 bis 6 näher ersichtlich ist - jeweils in einem
Radträger 30a, 30b um die Drehachse D drehbar gela-
gert. Die Radträger 30a, 30b sind an dem ersten Ausleger
15 starr und somit fest befestigt. An dem ersten Ausleger
15 ist hierzu ein erster Befestigungsflansch 31a ausge-
bildet, an dem der erste Radträger 30a befestigbar ist,
beispielsweise mittels Befestigungsschrauben 32. An
dem ersten Ausleger 15 ist hierzu weiterhin ein zweiter
Befestigungsflansch 31b ausgebildet, an dem der zweite
Radträger 30b befestigbar ist, beispielsweise mittels
nicht näher dargestellter Befestigungsschrauben. Im
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dargestellten Ausführungsbeispiel ist der zweite Befes-
tigungsflansch 31b integral an dem ersten Ausleger 15
ausgebildet. Der erste Befestigungsflansch 31a ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel an einer Flanschplat-
te 33 ausgebildet, die an dem Ausleger 15 befestigt ist,
beispielsweise mittels Befestigungsschrauben 34.
[0062] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
zweite Gelenkachse G2 von zwei an dem zweiten Aus-
leger 16 befestigten Lagerringen 40a, 40b gebildet. Der
Lagerring 40a ist auf einer Kreisringfläche 41a des Rad-
trägers 30a drehbar gelagert. Entsprechend ist der La-
gerring 40b auf einer Kreisringfläche 41b des Radträgers
30b drehbar gelagert. Die Kreisringflächen 41a, 41b sind
konzentrisch zur Drehachse D der Räder 10a, 10b an-
geordnet. Der zweite Ausleger 16 ist somit um die Mit-
telachse 10 des Fahrwerks 4 drehbar bzw. verschwenk-
bar gelagert.
[0063] Zwischen der Kreisringfläche 41a, 41b des
Radträgers 30a, 30b und dem entsprechenden Lagerring
40a, 40b kann ein nicht näher dargestelltes Gleitlager,
beispielsweise ein Kunststoffgleitlager, angeordnet sein.
[0064] Die erste Gelenkachse G1 umfasst im darge-
stellten Ausführungsbeispiel zwei Gelenkverbindungen
G1a, G1b, die in Fahrzeugquerrichtung Q voneinander
beabstandet angeordnet sind. Die beiden Gelenkverbin-
dungen G1a, G1b sind jeweils als Bolzenverbindung aus-
gebildet. Die Gelenkverbindung G1a ist von einer Auf-
nahmebohrung 25a in einer Seitenplatte 26a des ersten
Auslegers 15 und einer Aufnahmebohrung in einer
Flanschplatte 27a des Tragahmens 3 gebildet, in denen
ein Bolzen 28 der Bolzenverbindung angeordnet ist. Die
in der Seitenplatte 26a des Auslegers 15 ausgebildete
Aufnahmebohrung 25a des Bolzens 28 ist im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel von einer halbkreisförmigen
Ausnehmung in der Seitenplatte 26a und einer an der
Seitenplatte 26a befestigten Halbschale 29a gebildet, die
mit einer zweiten halbkreisförmigen Ausnehmung verse-
hen ist. Die Gelenkverbindung G1b ist von einer Aufnah-
mebohrung 25b in einer Seitenplatte 26b des ersten Aus-
legers 15 und einer Aufnahmebohrung in einer Flansch-
platte 27b des Tragahmens 3 gebildet, in denen der Bol-
zen 28 der Bolzenverbindung angeordnet ist. Die in der
Seitenplatte 26b des Auslegers 15 ausgebildete Aufnah-
mebohrung 25b des Bolzens 28 ist im dargestellten Aus-
führungsbeispiel von einer halbkreisförmigen Ausneh-
mung in der Seitenplatte 26b und einer an der Seiten-
platte 26b befestigten Halbschale 29b gebildet, die mit
einer zweiten halbkreisförmigen Ausnehmung versehen
ist. Im dargestellten ist für beide Gelenkverbindungen
G1a, G1b ein gemeinsamer Bolzen 28 vorgesehen.
[0065] Der Bolzen 28 kann als Kraftmessbolzen aus-
gebildet sein.
[0066] Die beiden Gelenkverbindungen G1a, G1b, die
die erste Gelenkachse G1 bilden und in Fahrzeugquer-
richtung Q voneinander beabstandet angeordnet sind,
ermöglichen es, zwischen dem Tragrahmen 3 und dem
ersten Ausleger 15 Kräfte zu übertragen sowie Drehmo-
mente um die Fahrzeuglängsachse L zu übertragen.

[0067] Das Koppelelement 20 weist mindestens einen
Zug-Druckstab 50 auf und ist mit zwei Gelenken verse-
hen. Das Koppelelement 20 ist hierzu mit dem zweiten
Ausleger 16 mittels einer dritten Gelenkachse G3, die
eine in Fahrzeugquerrichtung Q verlaufende horizontale
Schwenkachse S3 aufweist, und mit dem Tragrahmen 3
mittels einer vierten Gelenkachse G4, die eine in Fahr-
zeugquerrichtung Q verlaufende horizontale Schwenk-
achse S4 aufweist, gelenkig verbunden.
[0068] Die dritte Gelenkachse G3 und die vierte Ge-
lenkachse G4 ist jeweils als Gelenkverbindung ausge-
bildet, die als Bolzenverbindung ausgebildet ist. Die die
dritte Gelenkachse G3 bildende Gelenkverbindung ist
von einer Aufnahmebohrung 51 des zweiten Auslegers
16 und einer Aufnahmebohrung 52 des Zug-Druck-Sta-
bes 50 gebildet, in denen ein Bolzen 53 der Bolzenver-
bindung angeordnet ist. Die die vierte Gelenkachse G4
bildende Gelenkverbindung ist von einer Aufnahmeboh-
rung 55 des Tragrahmens 3 und einer Aufnahmebohrung
56 des Zug-Druck-Stabes 50 gebildet, in denen ein Bol-
zen 57 der Bolzenverbindung angeordnet ist.
[0069] Der Bolzen 53 und/oder der Bolzen 57 kann als
Kraftmessbolzen ausgebildet sein.
[0070] Das als Zug-Druck-Stab 50 ausgebildete und
mit den beiden Gelenkachsen G3, G4 an den zweiten
Ausleger 16 und an den Tragrahmen 3 angekoppelte
Koppelelement 20 überträgt somit nur Kräfte in einer
Richtung zwischen dem Tragrahmen 3 und dem zweiten
Ausleger 16, nämlich in Längsrichtung des Koppelele-
ments 20.
[0071] Der Tragrahmen 3 weist im dargestellten Aus-
führungsbeispiel einen in Fahrzeuglängsrichtung L ver-
laufenden Längsträger 3a auf, an dem die erste Gelenk-
achse G1 angeordnet ist und mit dem das Koppelelement
20 an der vierten Gelenkachse G4 gelenkig verbunden
ist. Der Längsträger 3a ist als biege- und torsionssteifer
Längsträger ausgebildet.
[0072] Der Längsträger 3a des Tragrahmens 3 ist in
Fahrzeugquerrichtung Q mittig angeordnet. Zwischen
den beiden Befestigungsflanschen 31a, 31b, die an dem
ersten Ausleger 15 angeordnet sind und an denen die
Radträger 30a, 30b befestigt sind, ist ein Zwischenraum
ausgebildet, in dem der Längsträger 3 angeordnet ist
bzw. eintauchen kann. Der Längsträger 3a nutzt somit
den Raum zwischen den beiden Radträgern 30a, 30b.
Dies ermöglicht eine flache Bauweise des Transportfahr-
zeuges 1.
[0073] Der Längsträger 3a und somit der Tragrahmen
3 ist im Bereich der Vorderachse 12 und im Bereich der
Hinterachse 13a jeweils verbreitert und in den verbrei-
terten Endbereichen mit der Hubeinrichtung 7 versehen,
so dass die mit der Lastaufnahmeplattform 5 aufgenom-
mene Last von den verbreiterten Endbereichen des Tra-
grahmens 3 aufgenommen wird.
[0074] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Tragrahmen 3 im Bereich der vier Außenecken des
Transportfahrzeugs 1 jeweils mit einem stützenartigen
Abstützelement 60, 61, 62, 63 versehen, die im normalen
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Fahrbetrieb einen kleinen Abstand zur Fahrbahn haben
und beim Kippen des Transportfahrzeugs 1 mit der Fahr-
bahn in Kontakt gelangen.
[0075] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die
beiden Räder 10a, 10b der Mittelachse 10 jeweils als
Antriebsrad ausgebildet, das jeweils von einer Antriebs-
einheit, beispielsweise einer elektrischen Antriebsein-
heit, angetrieben ist. Die Mittelachse 10 ist somit als An-
triebsachse mit zwei Antriebseinheiten ausgebildet, die
mit dem ersten Ausleger 15 fest verbunden sind. Die An-
triebseinheit kann hierbei jeweils von einem elektrischen
Fahrmotor gebildet sein, der direkt oder unter Zwischen-
schaltung eines Getriebes das entsprechende Rad 10a,
10b antreibt. Die beiden Antriebseinheiten sind unabhän-
gig voneinander in der Drehzahl und Drehrichtung steu-
erbar bzw. regelbar, so dass durch unterschiedliche
Drehzahlen an den beiden Rädern 10a, 10b und unter-
schiedlichen Drehrichtungen der Räder 10a, 10b das
Transportfahrzeug 1 gelenkt werden kann und auf der
Stelle drehen kann. Die Radträger 30a, 30b sind hierbei
als Gehäuse der Antriebseinheiten ausgebildet.
[0076] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Radeinheit 11a der Vorderachse 11 als eine nicht-ange-
triebene und passiv gelenkte Radeinheit 11a ausgebil-
det. Die Radeinheit 11a ist an dem vorderen Ende des
ersten Auslegers 15 um eine vertikale Achse V1 mittels
eines entsprechenden Lagers drehbar gelagert. Die
Radeinheit 11a ist mit einem Nachlauf versehen und
durch den Nachlauf passiv gelenkt.
[0077] Die Radeinheit 11a der Vorderachse 11 ist in
Fahrzeugquerrichtung Q mittig angeordnet.
[0078] Die Radeinheit 11a der Vorderachse 11 ist als
Doppelrad mit zwei seitlich voneinander beabstandet an-
geordneten Rädern 70, 71 ausgebildet.
[0079] Die beiden Räder 70, 71 sind hierzu um eine
gemeinsame horizontale Drehachse D10 in einem Dreh-
schemel 72 drehbar gelagert, der um die vertikale Achse
V1 im ersten Ausleger 15 drehbar gelagert ist. Die hori-
zontale Drehachse D10 ist hierbei von der vertikalen Ach-
se V1 in horizontaler Richtung beabstandet, wobei dieser
Abstand den Nachlauf zum passiven Lenken der Rad-
einheit 11a bildet.
[0080] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Radeinheit 12a der Hinterachse 12 als eine nicht-ange-
triebene und passiv gelenkte Radeinheit 12a ausgebil-
det. Die Radeinheit 12a ist an dem hinteren Ende des
zweiten Auslegers 16 um eine vertikale Achse V2 mittels
eines entsprechenden Lagers drehbar gelagert. Die
Radeinheit 12a ist mit einem Nachlauf versehen und
durch den Nachlauf passiv gelenkt.
[0081] Die Radeinheit 12a der Hinterachse 12 ist in
Fahrzeugquerrichtung Q mittig angeordnet.
[0082] Die Radeinheit 12a der Hinterachse 12 ist als
Doppelrad mit zwei seitlich voneinander beabstandet an-
geordneten Rädern 75, 76 ausgebildet.
[0083] Die beiden Räder 75, 76 sind hierzu um eine
gemeinsame horizontale Drehachse D11 in einem Dreh-
schemel 77 drehbar gelagert, der um die vertikale Achse

V2 im zweiten Ausleger 16 drehbar gelagert ist. Die ho-
rizontale Drehachse D11 ist hierbei von der vertikalen
Achse V2 in horizontaler Richtung beabstandet, wobei
dieser Abstand den Nachlauf zum passiven Lenken der
Radeinheit 12a bildet.
[0084] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
somit die Mittelachse 10 des Fahrwerks 4 als angetrie-
bene Antriebsachse ausgebildet, die aus zwei Antriebs-
einheiten besteht, die mit dem biege- und torsionssteifen
ersten Ausleger 15 fest verbunden sind. Der erste Aus-
leger 15 trägt die nicht angetriebene Vorderachse 11 des
Fahrwerks 4, die die passiv gelenkte Radeinheit 11a um-
fasst. Der biege- und torsionssteife zweite Ausleger 16
trägt die nicht angetriebene Hinterachse 12 des Fahr-
werks 4, die die passiv gelenkte Radeinheit 12a umfasst.
Der zweite Ausleger 16 ist um die Drehachse D der Räder
10a, 10b der Mittelachse 10 drehbar bzw. verschwenkbar
(Gelenkachse G2). Diese Gelenkachse G2 ist einfach
und kostengünstig herzustellen durch die an dem zwei-
ten Ausleger 16 angeordneten Lagerringe 40a, 40b, die
auf den an den Gehäusen der Antriebseinheiten 30a,
30b hergestellten Kreisringflächen 41a, 41b laufen. Der
Tragrahmen 3 ist verbunden mit dem Fahrwerk 4 erstens
mit dem ersten, festen Ausleger 15 durch die erste Ge-
lenkverbindung G1, die von den zwei in Fahrzeugquer-
richtung Q voneinander beabstandet angeordneten Ge-
lenkverbindungen G1a, G1b gebildet ist, und zweitens
mit dem zweiten, um die Mittelachse 10 verschwenkba-
ren Ausleger 16 durch das die zwei Gelenke (Gelenk-
achsen G3, G4) aufweisende Koppelelement 20.
[0085] An dem Tragrahmen 3 sind die Verkleidungs-
bauteile 6 befestigt. Weiterhin sind an dem Tragrahmen
3 weitere nicht näher dargestellte Komponenten des fah-
rerlosen Transportfahrzeuges 1 befestigt, beispielswei-
se eine Batterie, ein elektrischer Hubmotor der Hubvor-
richtung 7, elektronische Steuerungen zur Ansteuerung
der elektrischen Antriebseinheiten der beiden Räder
10a, 10b und zur Ansteuerung des Hubmotors, sowie
Sensoren, beispielsweise Sensoren zur Umfeldüberwa-
chung und/oder zur Navigation des fahrerlosen Trans-
portfahrzeugs.
[0086] In der Figur 7 ist der Tragrahmen 3 und das
Fahrwerk 4 des erfindungsgemäßen Transportfahr-
zeugs 1 auf einer ebenen Fahrbahn FB dargestellt. Die
Räder 10a, 10b der Mittelachse 10, die Radeinheit 11a
der Vorderachse 11 und die Radeinheit 12a der Hinter-
achse 12 haben Bodenkontakt.
[0087] Die Figur 8 zeigt den Tragrahmen 3 und das
Fahrwerk 4 des erfindungsgemäßen Transportfahr-
zeugs 1 beim Durchfahren einer Senke in der Fahrbahn
FB, wobei sich die Mittelachse 10 in der Senke der Fahr-
bahn FB befindet. Die Räder 10a, 10b der Mittelachse
10, die Radeinheit 11a der Vorderachse 11 und die Rad-
einheit 12a der Hinterachse 12 haben Bodenkontakt. Ge-
genüber der Figur 7 ist der erste Ausleger 15 um die erste
Gelenkachse G1 im Uhrzeigersinn verschwenkt, so dass
die Mittelachse 10 nach unten verschwenkt ist und die
Vorderachse 11 nach oben verschwenkt ist. Durch die
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Schwenkbewegung der Mittelachse 10 nach unten wird
der an der Mittelachse 10 um die zweite Gelenkachse
G2 angekoppelte zweite Ausleger 16, der mit dem zwei
Gelenke (Gelenkachsen G3, G4) aufweisenden Koppel-
element 20 am Tragrahmen 3 gelenkig angekoppelt ist,
im Gegenuhrzeigersinn verschwenkt, so dass die Hin-
terachse 12 nach oben verschwenkt wird. Das Koppel-
element 20 ermöglicht hierbei den notwendigen Länge-
nausgleich beim Verschwenken des zweiten Auslegers
16.
[0088] Die Figur 9 zeigt den Tragrahmen 3 und das
Fahrwerk 4 des erfindungsgemäßen Transportfahr-
zeugs 1 beim Durchfahren einer Kuppe auf der Fahrbahn
FB, wobei sich die Mittelachse 10 auf der Kuppe der Fahr-
bahn FB befindet. Die Räder 10a, 10b der Mittelachse
10, die Radeinheit 11a der Vorderachse 11 und die Rad-
einheit 12a der Hinterachse 12 haben Bodenkontakt. Ge-
genüber der Figur 7 ist der erste Ausleger 15 um die erste
Gelenkachse G1 im Gegenuhrzeigersinn verschwenkt,
so dass die Mittelachse 10 nach oben verschwenkt ist
und die Vorderachse 11 nach unten verschwenkt ist.
Durch die Schwenkbewegung der Mittelachse 10 nach
oben wird der an der Mittelachse 10 um die zweite Ge-
lenkachse G2 angekoppelte zweite Ausleger 16, der mit
dem zwei Gelenke (Gelenkachsen G3, G4) aufweisen-
den Koppelelement 20 am Tragrahmen 3 gelenkig an-
gekoppelt ist, im Uhrzeigersinn verschwenkt, so dass die
Hinterachse 12 nach unten verschwenkt wird. Das Kop-
pelelement 20 ermöglicht hierbei den notwendigen Län-
genausgleich beim Verschwenken des zweiten Ausle-
gers 16.

Patentansprüche

1. Fahrerloses Transportfahrzeug (1), insbesondere
für den Transport von Ladungsträgern, das einen
Tragrahmen (3), ein Fahrwerk (4) und eine Lastauf-
nahmeplattform (5) zur Aufnahme eines Ladungs-
trägers aufweist, wobei die Lastaufnahmeplattform
(5) an dem Tragrahmen (3) angeordnet ist und der
Tragrahmen (3) und das Fahrwerk (4) in vertikaler
Richtung unterhalb der Lastaufnahmeplattform (5)
angeordnet sind, wobei das Fahrwerk (4) eine Mit-
telachse (10) mit zwei nicht gelenkten Rädern (10a,
10b), eine Vorderachse (11) mit mindestens einer
gelenkten Radeinheit (11a) und eine Hinterachse
(12) mit mindestens einer gelenkten Radeinheit
(12a) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittelachse (10) und die Vorderachse (11) des Fahr-
werks (4) an einem ersten Ausleger (15) angeordnet
sind, der mit dem Tragrahmen (3) mittels einer ersten
Gelenkachse (G1), die eine in Fahrzeugquerrich-
tung (Q) verlaufende horizontale Schwenkachse
(S1) aufweist, gelenkig verbunden ist, und die Hin-
terachse (12) des Fahrwerks (4) an einem zweiten
Ausleger (16) angeordnet ist, der mit der Mittelachse
(10) oder dem ersten Ausleger (15) mittels einer

zweiten Gelenkachse (G2), die eine in Fahrzeug-
querrichtung (Q) verlaufende horizontale Schwenk-
achse (S2) aufweist, gelenkig verbunden ist, wobei
der zweite Ausleger (16) mittels eines Koppelele-
ments (20) mit dem Tragrahmen (3) verbunden ist,
das mit dem zweiten Ausleger (16) und mit dem Tra-
grahmen (3) gelenkig verbunden ist.

2. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Gelenk-
achse (G1) in Fahrzeuglängsrichtung (L) zwischen
der Mittelachse (10) und der Vorderachse (11) an-
geordnet ist.

3. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Gelenkachse (G2) koaxial zu einer Drehachse (D)
der Räder (10a, 10b) der Mittelachse (10) angeord-
net ist.

4. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Koppelelement (20) in Fahrzeuglängsrichtung
(L) zwischen der Mittelachse (10) und der Hinterach-
se (12) angeordnet ist.

5. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Gelenkachse (G1) zwei Gelenkverbindun-
gen (G1a, G1b) umfasst, die in Fahrzeugquerrich-
tung (Q) voneinander beabstandet angeordnet sind.

6. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkverbin-
dungen (G1a, G1b) jeweils als Bolzenverbindung
ausgebildet sind.

7. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Räder (10a, 10b) der Mittelachse (10) jeweils in
oder an einem Radträger (30a, 30b) um die Dreh-
achse (D) drehbar gelagert sind, wobei die Radträ-
ger (30a, 30b) an dem ersten Ausleger (15) befestigt
sind.

8. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Gelenk-
achse (G2) mindestens einen an dem zweiten Aus-
leger (16) angeordneten Lagerring (40a; 40b) um-
fasst, der auf einer Kreisringfläche (41a; 41b) des
Radträgers (30a; 30b) drehbar gelagert ist.

9. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
Kreisringfläche (41a; 41b) des Radträgers (30a;
30b) und dem Lagerring (40a; 40b) ein Gleitlager
angeordnet ist.
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10. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das Koppelelement (20) mindestens einen Zug-
Druckstab (50) aufweist, der mit dem zweiten Aus-
leger (16) mittels einer dritten Gelenkachse (G3), die
eine in Fahrzeugquerrichtung (Q) verlaufende hori-
zontale Schwenkachse (S3) aufweist, und der mit
dem Tragrahmen (3) mittels einer vierten Gelenk-
achse (G4), die eine in Fahrzeugquerrichtung (Q)
verlaufende horizontale Schwenkachse (S4) auf-
weist, gelenkig verbunden ist.

11. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Gelenk-
achse (G3) und die vierte Gelenkachse (G4) jeweils
als Gelenkverbindung ausgebildet ist, die als Bol-
zenverbindung ausgebildet ist.

12. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der Tragrahmen (3) einen in Fahrzeuglängsrichtung
(L) verlaufenden Längsträger (3a) aufweist, an dem
die erste Gelenkachse (G1) angeordnet ist und mit
dem das Koppelelement (20) gelenkig verbunden
ist.

13. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Längsträger
(3a) in Fahrzeugquerrichtung (Q) mittig angeordnet
ist.

14. Fahrerloses Transportfahrzeug nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Längsträger (3a) im Bereich der Vorderachse (11)
und im Bereich der Hinterachse (12) verbreitert ist.

15. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
der Tragrahmen (3) im Bereich der vier Außenecken
des Transportfahrzeugs (1) mit Abstützelementen
(60, 61, 62, 63) versehen ist, die zur Abstützung des
Transportfahrzeugs (1) auf einer Fahrbahnoberflä-
che (FB) vorgesehen sind.

16. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lastaufnahmeplattform (5) von dem Tragrahmen
(3) gebildet ist.

17. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lastaufnahmeplattform (5) an dem Tragrahmen
(3) fest befestigt ist.

18. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lastaufnahmeplattform (5) mittels einer Hubvor-
richtung (7) an dem Tragrahmen (3) in vertikaler

Richtung anhebbar und absenkbar angeordnet ist.

19. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Radeinheit (11a, 12a) der Vorderachse (11)
und/oder der Hinterachse (12) jeweils als eine nicht-
angetriebene und passiv gelenkte Radeinheit (11a,
12a) ausgebildet ist.

20. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Radeinheit (11a, 12a) der Vorderachse (11)
und/oder der Hinterachse (12) jeweils als eine nicht-
angetriebene und aktiv gelenkte Radeinheit (11a,
12a) ausgebildet ist.

21. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die Radeinheit (11a, 12a) der Vorderachse (11)
und/oder der Hinterachse (12) jeweils als eine an-
getriebene und aktiv gelenkte Radeinheit (11a, 11b)
ausgebildet ist.

22. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass
die Radeinheit (11a; 11b)jeweils als Doppelrad mit
zwei beabstandet angeordneten Rädern (70, 71; 75,
76) ausgebildet ist.

23. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorderachse (11) und/oder die Hinterachse (12)
eine in Fahrzeugquerrichtung (Q) mittig angeordne-
te Radeinheit (11a, 12a) aufweisen.

24. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass
die die Vorderachse (11) und/oder die Hinterachse
(12) als Pendelachse mit zwei Radeinheiten ausge-
bildet ist.

25. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass
die Räder (10a, 10b) der Mittelachse (10) als An-
triebsräder ausgebildet sind, die jeweils von einer
Antriebseinheit, insbesondere einer elektrischen
Antriebseinheit, angetrieben sind, wobei die Radträ-
ger (30a, 30b) als Gehäuse der Antriebseinheiten
ausgebildet sind.

26. Fahrerloses Transportfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass
die Räder (10a, 10b) der Mittelachse (10) als nicht-
angetriebene Räder ausgebildet sind.
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